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2 In Kürze

Aufgrund der neuen bundesrecht li
chen Vorgaben zur Pflegefinanzie
rung müssen die Regelungen im 
kan tonalen Recht zur Finanzierung 
von Heimen und SpitexDiensten 
revidiert werden. Der Regierungsrat 
hat dem Kantonsrat im Mai 2010 
eine entsprechende Vorlage zur 
Revi sion des Altersbetreuungs und 
Pfle gegesetzes unterbreitet.

Aufgrund der neuen Vorgaben müs
sen die finanziellen Beiträge des 
Kan tons und der Gemeinden ins
besondere bei schwer pflegebedürf
ti gen Heimbewohnern deutlich er
höht werden, was eine spürbare 
Reduktion der Heimtarife für diese 
Pati entengruppe ermöglichen wird. 

Auf der anderen Seite wird die Kos
tenbeteiligung der Patientinnen und 
Patienten im SpitexBereich und bei 
Heimbewohnern, die nur leicht pfle
gebedürftig sind, erhöht. 

Unter dem Strich werden sich die 
Bei träge aus Steuermitteln an die 
Pflegekosten um rund vier Millionen 
Franken pro Jahr erhöhen. Die Zu
satzkosten müssen je zur Hälfte vom 
Kanton und von den Gemeinden ge
tragen werden.

Weite Teile der vorgelegten Geset
zes  revision betreffen technische 
Aspekte zur Umsetzung der neuen 
bun desrechtlichen Vorgaben. Einzig 
in Bezug auf die Kostenbeteiligung 
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der Patientinnen und Patienten in 
der SpitexPflege wurde in den Be
ratungen des Kantonsrates ein er
heb licher politischer Handlungs
spiel raum erkannt. Der Regierungs
rat hatte dazu eine Subventions 
rege lung vorgeschlagen, welche 
leicht über das bundesrechtliche 
Minimum hinausging. Hier hat der 
Kantonsrat mit Blick auf die finan
zielle Belas tung des Kantons und 
der Gemein den eine Korrektur 
vorgenommen.

Der Kantonsrat hat die vorliegende 
Revision des Altersbetreuungs und 
Pflegegesetzes mit 42 zu 7 Stimmen 
genehmigt. 

Da die kantonalen Regelungen zur 
Um setzung der neuen Bundesvorga
ben ab Jahresbeginn 2011 zwingend 
benötigt wurden, hat der Regie
rungs rat am 28. September 2010 
eine Verordnung erlassen, welche in 
den wichtigsten Elementen mit der 
beschlossenen Gesetzesrevision 
übereinstimmt. Damit konnte für die 
betroffenen Leistungsanbieter und 
Gemeinden frühzeitig die benötigte 
Klarheit geschaffen werden. Im Falle 
einer Annahme der aktuellen Geset
zes revision durch das Volk wird die 
Verordnungsregelung zum Jah res
beginn 2012 durch das neue 
ordentliche Recht ersetzt.
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I.  Ausgangslage und Handlungs-
bedarf 

1.  Neue bundesrechtliche Vorgaben

Die Finanzierung der Pflegekosten 
im Spitex und Heimbereich gehört 
zu den Themen, die im Bundesge
setz über die Krankenversicherung 
vom 18. März 1994 (KVG) nicht in 
der nötigen Klarheit geregelt wur
den. Der Wortlaut des Gesetzes sah 
grundsätzlich eine umfassende Kos
tenübernahme durch die Versicherer 
vor. In der Praxis wurde dies aller
dings nicht umgesetzt. Zur Vermei
dung eines grösseren Prämien
wachs tums hat der Bundesrat Tarif
Obergrenzen festgelegt, welche die 
Kosten bei weitem nicht deckten. 
Insbesondere in der Heimpflege von 
Personen mit grossem Betreuungs
bedarf ergaben sich daraus grosse 
Finanzierungsprobleme, die mehr
heit lich zu Lasten der betroffenen 
Patientinnen und Patienten sowie 
der Ergänzungsleistungen gelöst 
werden mussten.

Nach jahrelangen Debatten haben 
die Eidgenössischen Räte am 
13. Ju  ni 2008 ein Gesetz zur Neu
ord nung der Pflegefinanzierung be
schlossen, das im Rahmen des KVG 
folgende Neuerungen bringt:

•	 Die Krankenversicherer müssen 
ausdrücklich nicht die vollen Pfle
gekosten im Spitex und Heimbe
reich vergüten, sondern dazu 
le diglich Beiträge leisten, deren 
Höhe vom Bundesrat festzulegen 
ist. 

•	 Die Patientinnen und Patienten 
selbst können in begrenztem 
Aus mass zur Mitfinanzierung der 
Pflegekosten herangezogen 
werden. 

•	 Die Kantone werden summarisch 
verpflichtet, die «Restfinanzie
rung» zu regeln. 

•	 Unter dem Titel «Akut und Über
gangspflege» wird eine neue 
Tarif kategorie geschaffen für die 
Nachbetreuung im Anschluss an 
eine Spitalbehandlung.

Zur Vermeidung einer übermässi gen 
Belastung der betroffenen Personen 
wurden zudem Ände rungen des 
AHVGesetzes und des Gesetzes 
über die Ergän zungsleistungen be
schlossen:

•	 Mit der Einführung einer Hilflosen
entschädigung wegen Hilflosig
keit leichten Grades für AHV
Rentnerinnen und Rentner, die 
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nicht im Heim leben, werden die 
Voraussetzungen zur Finanzie
rung der SpitexBetreu ung ver
bessert. 

•	 Die Ergänzungsleistungen werden 
durch eine Erhöhung der Vermö
gens freibeträge und eine redu
zier te Anrechnung des Eigen
heims ausgebaut. 

•	 Die Kantone werden verpflichtet, 
die für die Ergänzungsleistungen 
maximal anrechenbaren Heim ta
xen so festzusetzen, dass «durch 
den Aufenthalt in einem Pflege
heim in der Regel keine Sozial hil
feAbhängigkeit begründet wird».

2. Krankenkassenbeiträge an die 
Pflegekosten

Im Rahmen der Vollzugsbestimmun
gen zum neuen Gesetz hat der Bun
desrat die künftigen Beiträge der 
Krankenversicherer an die Pflege
kosten wie folgt festgelegt:

•	 Beiträge an die Heimpflege zwi
schen Fr. 9.– und Fr. 108.– pro Tag 
in Abhängigkeit vom Pflege be  darf 
(Differenzierung in 12 Stu fen). 

•	 Beiträge an die SpitexPflege im 
Rahmen differenzierter Stunden

ansätze (Fr. 79.80 für Abklärung 
und Beratung, Fr. 65.40 für Unter
suchung und Behandlungspflege, 
Fr. 54.60 für Grundpflege).

Die neuen Ansätze wurden so kalku
liert, dass die finanzielle Gesamtbe
lastung der Krankenkassen im ge
samtschweizerischen Mittel auf dem 
bisherigen Niveau verbleiben sollte. 
Die Beiträge decken nach heutigem 
Kenntnisstand im Heimbereich rund 
die Hälfte und im SpitexBereich 
rund 60 Prozent der mittleren Voll
kosten der Pflege.

3. Patientenbeiträge an die 
Pflegekosten

Die zulässigen Patientenbeiträge an 
die Pflegekosten im Heimbereich 
sind nach dem neuen Bundesrecht 
auf maximal Fr. 21.60 pro Tag be
grenzt. Diese Neuregelung wird bei 
Heimbewohnerinnen und bewoh
nern mit geringem bis mittlerem 
Pfle gebedarf eine Zunahme der Be
lastung bewirken. Auf der anderen 
Seite wird die Belastung bei schwer 
pflegebedürftigen Personen teil wei
se markant reduziert, weil die Ver
rech nung von sogenannten Betreu
ungszuschlägen nicht mehr im bis
herigen Rahmen möglich ist. In der 
Gesamtbilanz sind die Entlastungen 
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der schwer pflegebedürftigen Per
sonen deutlich grösser als die Zu
satzbelastungen in den unteren Pfle
gestufen. Dementsprechend wird 
der Subventionsbedarf der meisten 
Heime deutlich zunehmen.

In der ambulanten Krankenpflege 
konnten bisher gegenüber den Pati
entinnen und Patienten keine Kos
ten beiträge verrechnet werden. 
Nach dem neuen Bundesrecht sind 
nun Patientenbeiträge bis Fr. 15.95 
pro Tag zulässig, was die Ertrags
lage der Leistungserbringer ver
bessert und den Subventionsbedarf 
reduziert. Bei einer Gesamtbetrach
tung des SpitexBereiches unter 
Ein schluss der Haushilfe, die voll
ständig ausserhalb des KVG liegt, ist 
diese Verlagerung allerdings relativ 
bescheiden. Bei Personen, die für 
längere Zeit auf SpitexLeistungen 
angewiesen sind (über ein Jahr), 
kön nen die Zusatzkosten über 
ausgebaute Hilflosenentschädigun
gen finanziert werden.

4. Handlungsbedarf im Kanton 
Schaffhausen

Den Kantonen fällt nun die Aufgabe 
zu, die «Restfinanzierung» jener 
Kos  ten, die durch die Beiträge der 
Krankenversicherer und die zuläs si

gen Patientenbeiträge nicht ge deckt 
sind, neu zu regeln. Dazu sind einige 
punktuelle Anpassungen des Alters
betreuungs und Pflegegeset zes 
vom 2. Juli 2007 nötig. Als grund
sätzliche Neuerung muss insbeson
dere dem Umstand Rechnung getra
gen werden, dass die neuen Bun
des vorgaben nicht nur Heime und 
SpitexOrganisationen mit kanto
nalen und kommunalen Leistungs
aufträgen betreffen, sondern zu
sätzlich auch private Anbieter, die 
bisher ohne Subventionen tätig wa
ren. Zudem müssen für Personen, 
die in auswärtigen Heimen ohne 
ausdrücklichen Leistungsauftrag der 
Wohngemeinde gepflegt werden, 
klare Regelungen getroffen werden. 

II.  Kernpunkte der Gesetzes-
revision

1. Langzeitpflege in Heimen

Im Kanton Schaffhausen bestehen 
20 Institutionen mit insgesamt gut 
1'200 pflegebedürftigen Bewohnern, 
die von der Neuregelung der Pflege
finanzierung betroffen sind: 16 
Alters und Pflegeheime mit Leis
tungs aufträgen der Gemeinden, das 
Pflegezentrum und die psychiatri
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sche Langzeitabteilung der Spitäler 
Schaffhausen sowie zwei Heime für 
psychisch Kranke, die vorwiegend 
Personen aus anderen Kantonen 
betreuen.

Die Umsetzung des neuen Bundes
rechts setzt voraus, dass die an
rech enbaren Pflegekosten in den 
ge nannten Institutionen in klarer Ab
grenzung von den übrigen Betriebs
kosten erfasst und abgerechnet 
wer den. Die Kompetenz zur Fest
legung der entsprechenden Vor ga
ben und zur Ermittlung der resultie
ren den Subventionsbeträge, die 
durch den Kanton und die Gemein
den beizusteuern sind, wird dem 
Regierungsrat übertragen:

•	 Für die Heime mit Leistungsauf
trägen der Gemeinden, welche 
gut drei Viertel der betroffenen 
Heimplätze ausmachen, sollen – 
gestützt auf die Kostenrechnun
gen der Heime – normative Min
destwerte festgelegt werden. 

•	 Für die übrigen Institutionen, die 
teilweise andere Leistungen er
bringen und deshalb auch von 
den Kosten her nicht direkt ver
gleichbar sind, werden die ent
sprechenden Werte auf begrün
de ten Antrag der einzelnen Heime 

individuell berechnet und fest
gelegt.

Die Gemeinden müssen sich an den 
Pflegekosten von betagten Lang zeit
patientinnen und patienten zu min
dest im Rahmen der genannten 
Mindestwerte beteiligen. Bei Hei
men, deren Kosten über den Norm
sätzen liegen, müssen die Ver trags
gemeinden zusätzlich die Rest
defizite übernehmen. 

Im Pflegezentrum der Spitäler 
Schaff hausen, das primär für Spe zi
al aufgaben ausserhalb der Versor
gungspflicht der Gemeinden zustän
dig ist (insbesondere befristete 
Über gangspflege nach Spitalbe
hand lungen), liegt auch die Finan
zierungspflicht primär beim Kanton. 
Die Gemeinden haben sich wie bis
her mit beschränkten Beiträgen an 
den Kosten zu beteiligen. Dieselbe 
Regelung gilt auch für die betagten 
Langzeitpatientinnen und patienten 
im Psychiatrie zent rum.

Für Personen, die sich in einem 
Heim ohne Leistungsauftrag der zu
ständigen Gemeinde betreuen las
sen, ist eine Regelung vorgesehen, 
die sich an die bei ausserkantonalen 
Spitalbehandlungen geltenden 
Grundsätze anlehnt:
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•	 Muss ein externes Heim bean
sprucht werden, weil kein geeig
ne ter Platz in einem Vertragsheim 
der Wohngemeinde verfügbar ist, 
muss sich die Gemeinde in dem 
Mass an den Kosten beteiligen, 
dass eine finanzielle Gleich be
handlung der betroffenen Person 
mit den Einwohnern der Stand
ortgemeinde bzw. der Hauptver
tragsgemeinde des Heimes gesi
chert ist. 

•	 Bei Personen, die aus freier Wahl 
in ein auswärtiges Heim eingetre
ten sind, bleibt die Beitragspflicht 
der Wohngemeinde dagegen auf 
den vom Regierungsrat festge
legten Mindestrichtwert begrenzt.

Diese Regelung wird gegenüber 
heu te zu einer erhöhten Freizügigkeit 
führen, indem namhafte Gemeinde
beiträge an die Pflegekosten künftig 
unabhängig vom gewählten Heim 
fliessen müssen. Gleichzeitig bleibt 
allerdings klar, dass die Gemeinden 
allfällige Tarifzuschläge für Auswär
tige bei den Pensionspreisen sowie 
allfällige Mehrkosten in besonders 
teuren Heimen nur dann zahlen 
müs sen, wenn sie in eigenen Hei
men keine angemessenen Angebote 
bereitstellen können.

2. Spitex-Dienste mit Leistungs-
aufträ gen der Gemeinden

Bisher wurden die SpitexDienste im 
Kanton Schaffhausen zu namhaften 
Anteilen aus öffentlichen Mitteln fi
nan ziert (bis 2007 durch Beiträge 
von Bund, Kanton und Gemeinden, 
seit 2008 aus einer Hand durch die 
Gemeinden). Die Subventionen wur
den mehrheitlich in Abhängigkeit 
von der Lohnsumme ausbezahlt, 
wobei die Beiträge – ohne Unter
scheidung zwischen dem Kranken
pflege und dem Hauswirt schafts
bereich – in den meisten Fällen zwi
schen 35 und 50 Prozent des Per
sonalaufwandes ausmachten.

Vom neuen Bundesrecht, das auf 
Kantonsebene umzusetzen ist, wird 
grundsätzlich nur die Krankenpflege 
betroffen sein, die im kantonalen 
Mittel rund 60 Prozent der 
erbrachten SpitexLeistungen 
ausmacht. Hier können neben den 
Krankenkassen beiträgen, die auf 
einem ähnlichen Niveau wie bisher 
verbleiben, zu sätzliche 
Kostenbeiträge zu Lasten der 
Patientinnen und Patienten 
verrechnet werden. Bei den Haus
hilfeleistungen, die vom KVG nicht 
betroffen sind, ändert sich vom Bun
desrecht her grundsätzlich nichts.
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Der grösste Teil der SpitexLeistun
gen im Kanton wird durch Organisa
tio nen mit Leistungsaufträgen der 
Gemeinden im Sinne des Altersbe
treuungs und Pflegegesetzes er
bracht. Für diese Organisationen, 
welche zwingend ein integriertes 
Angebot von Krankenpflege und 
Haushilfeleistungen bereitstellen 
müssen, soll an den bisherigen Fi
nanzierungsgrundsätzen weitgehend 
festgehalten werden. 

Insbesondere wird darauf verzichtet, 
für die Krankenpflege und die Haus
hilfe unterschiedliche Subventions
regeln detailliert vorzugeben. Viel
mehr sollen die Gemeinden einen 
erheblichen Spielraum bei der Zu
teil ung der Mittel auf die beiden 
Kern  bereiche der SpitexAngebote 
behalten. Von Seiten des Kantons 
wird einzig ein pauschaler Mindest
Subventionssatz in der Höhe von 40 
Prozent der BruttoPersonalkosten 
vorgegeben. Der vorgeschlagene 
Satz entspricht in etwa dem aktuel
len Mittelwert der Gemeinden aus
ser halb der Stadt. Der traditionell 
höhere Subventionssatz der Stadt 
Schaffhausen bleibt deutlich unter
schritten.

3. Private Spitex-Anbieter ohne 
Leistungsauftrag

Neben den SpitexDiensten mit 
Leis tungsaufträgen der Gemeinden 
können nach dem neuen Bundes
recht grundsätzlich auch private 
Pflegedienste und selbstständige 
Pflegefachpersonen Ansprüche auf 
allfällige Beiträge der öffentlichen 
Hand geltend machen, wenn die an
rechenbaren Kosten der Pflegeleis
tun gen, die im Rahmen der KVG
Vorgaben erbracht werden (ohne 
Haushilfe), anderweitig nicht ge
deckt werden können. 

Zur Feststellung allfälliger Subven
tionsansprüche in diesen Bereichen 
sind spezielle Verfahren vorgesehen. 
Die nötigen Entscheide sind vom 
Regierungsrat auf der Basis von be
gründeten Anträgen der betroffenen 
Leistungsanbieter zu fällen. Dabei ist 
den Besonderheiten des jeweiligen 
Leistungsangebotes Rechnung zu 
tragen. Zudem ist eine Orientierung 
an den Referenzkosten anderer 
vergleichbarer Anbieter vorgesehen.

Im Unterschied zu Organisationen 
mit öffentlichen Leistungsaufträgen 
sind private Anbieter nicht verpflich
tet, Betreuungsaufgaben mit abseh
bar ungünstigem AufwandErtrags
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Verhältnis zu übernehmen (KurzEin
sätze mit langen Anfahrtswegen 
etc.). Zudem sind sie auch nicht im 
gleichen Sinne zur PikettBereit
schaft verpflichtet und müssen keine 
anderen gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen erbringen. Dementspre
chend ist zu erwarten, dass die 
mittleren Kosten pro verrechenbare 
Pflegestunde bei diesen Anbietern 
deutlich unter dem Niveau der Or
ganisationen mit öffentlichen Leis
tungsaufträgen liegen werden. 
Deshalb wird in diesem Bereich 
derzeit – wenn überhaupt – nur ein 
eng begrenzter Subventionsbedarf 
aus öffentlichen Mitteln erwartet.

4. Akut- und Übergangspflege

Im kantonalen Pflegezentrum be
steht seit Jahren ein spezielles, auf 
maxi mal 60 Tage befristetes Über
gangs pflegeAngebot für Patientin
nen und Patienten, die nach Spital
behandlungen nicht sofort nach 
Hau se zurückkehren können. Im 
neuen Bundesrecht werden nun 
auch auf der Ebene der Kranken ver
sicherungen spezielle Finanzierungs
regeln unter dem Titel «Akut und 
Übergangspflege» geschaffen, wo
bei die Befristung mit 14 Tagen we
sentlich kürzer als im bestehenden 
kantonalen Recht ist.

Die Erfahrungen im Pflegezentrum 
haben gezeigt, dass die Übergangs
pflege von Betagten in vielen Fällen 
einen Zeitrahmen von drei bis vier 
Wochen beansprucht. Bei einer di
rek ten Übernahme der neuen bun
des rechtlichen Definition ins kanto
nale Recht müssten die Gemeinden 
sehr häufig für wenige Tage in die 
Finanzierung einbezogen werden. 
Dies wäre mit einem übermässigen 
administrativen Aufwand verbunden. 
Zudem würde der Druck auf die 
Heime stark zunehmen, instabile 
Personen sehr rasch zu über neh
men, bevor der langfristige stationä
re Pflegebedarf abschliessend ge
klärt ist. 

Aufgrund der Erfahrungen wird in 
der aktuellen Revision des kantona
len Rechts darauf verzichtet, die Zu
ständigkeit des Kantons für die 
Übergangspflege in Analogie zum 
neuen Bundesrecht auf eine Frist 
von 14 Tagen zu verkürzen. Statt
des sen wird die bisherige Begren
zung auf 60 Tage beibehalten, womit 
auch die finanzielle Lastenverteilung 
zwischen dem Kanton und den 
Gemeinden im bisherigen Rahmen 
bleibt.
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III. Finanzielle Konsequenzen

Die finanziellen Auswirkungen der 
neuen Pflegefinanzierung sind im 
Wesentlichen durch die neuen bun
des rechtlichen Vorgaben bedingt 
und werden durch die vom Kan
tonsrat beschlossene Ausge staltung 
der kantonalen Vollzugsregelungen 
nicht wesentlich beeinflusst.

Konkret liegt die erwartete Zusatz
be lastung der öffentlichen Haushal
te, die je zur Hälfte vom Kanton und 
den Gemeinden zu tragen ist, in den 
folgenden Grössenordnungen:

•	 Im Heimbereich wird ein Anstieg 
von derzeit rund 8 Mio. Franken 
auf 12 Mio. Franken pro Jahr er
wartet, entsprechend einer Stei
ge rung von bisher rund 9 Prozent 
auf neu knapp 14 Prozent der 
kumulierten BruttoBetriebs kos
ten der Heime.

•	 Im SpitexBereich werden den 
Leistungserbringern aus den neu 
zulässigen Patientenbeiträgen an 
die Pflege zusätzliche Mittel zu
fliessen. Diese können dazu bei
tragen, die Zusatzkosten zu finan
zieren, welche den Organisatio
nen aus den aktuellen Reorgani
sationsprozessen erwachsen. Der 

erwartete Beitragsbedarf aus 
öffentlichen Mitteln wird in einem 
Rahmen zwischen 4,5 und 5 Mio. 
Franken pro Jahr weitgehend 
konstant bleiben. 

Im Einzelnen werden nicht alle Ge
meinden gleich von den Veränderun
gen betroffen sein. Relativ starke 
Aus wirkungen werden insbesondere 
bei jenen Gemeinden erwartet, die 
sich bisher erst in bescheidenem 
Ausmass an den Heim und Spitex
Kosten beteiligt haben. Ihre Aufwen
dungen werden überproportional 
ansteigen und sich an das Niveau 
der bisher schon stärker engagierten 
Gemeinden annähern.



12 Erwägungen des 
Kantonsrates

In den Beratungen des Kantonsrates 
blieb die Vorlage des Regierungs ra
tes in den meisten Teilen unbestrit
ten. Der Rat kam zur Einschätzung, 
dass die unterbreiteten Gesetzes an
passungen sinnvolle Wege aufzei
gen, die neuen bundesrechtlichen 
Vorgaben innerhalb des Rahmens, 
wie er mit dem neuen Altersbetreu
ungs und Pflegegesetz vor drei 
Jah ren geschaffen wurde, praxis
gerecht umzusetzen.

Engagierte politische Debatten erga
ben sich einzig um die Frage der 
Kos tenbeteiligung der Patientinnen 
und Patienten im SpitexBereich. 
Der Regierungsrat hatte vorge schla
gen, diesen Beitrag bei Leistungen, 
die durch Organisationen mit Leis
tungsauftrag der Gemeinden er
bracht werden, auf die Hälfte des 
bundesrechtlichen Maximums zu 
be grenzen (Fr. 7.95 statt Fr. 15.95 
pro Tag). Damit sollten die Zusatz
belastungen der SpitexPatientinnen 
und Patienten begrenzt und falsche 
Anreize mit Blick auf den Grundsatz 
«Spitex vor Heim» vermieden wer
den. Für priva te Organisationen 
ohne öffentlichen Leistungsauftrag 
sollte dagegen das höhere bundes
rechtliche Maximum gelten.

Eine Mehrheit des Rates hat be
schlos sen, auf eine Reduktion des 
Patientenbeitrages bei Organisatio
nen mit öffentlichem Leistungsauf
trag zu verzichten. Ausschlag ge
bend für diesen Entscheid waren 
zwei verschiedene Argumente: Zum 
einen sollte die finanzielle Mehr be
las tung der Gemeinden und des 
Kantons in Grenzen gehalten wer
den, und zum zweiten wurde eine 
Schlechterstellung von privaten An
bietern gegenüber Organisationen 
mit öffentlichem Leistungsauftrag 
mehrheitlich abgelehnt.

Nach Abschluss der Beratungen hat 
der Kantonsrat die vorliegende Re
vision des Altersbetreuungs und 
Pflegegesetzes mit 42 zu 7 Stimmen 
genehmigt. Er empfiehlt Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, der Vorlage ebenfalls 
zuzustimmen.

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident:
Patrick Strasser

Die Sekretärin:
Erna Frattini
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 10-89 

Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (AbPG) 

Änderung vom 20. September 2010 

Der Kantonsrat Schaffhausen 

beschliesst als Gesetz: 

I.
Das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz vom 2. Juli 2007 wird wie 
folgt geändert. 

Titel
Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (AbPG) 

Art. 2 Abs. 3 Bst. b 
1 Er sorgt im Rahmen seiner Spitäler oder durch Beizug anderer 
Leistungserbringer für bedarfsgerechte Angebote in den folgenden 
Bereichen: 
b) befristete stationäre Akut- und Übergangspflege nach Spitalbe-

handlungen; 

Art. 9 
1 Die Anbieter von Leistungen nach diesem Gesetz sind gegenüber 
allen involvierten Finanzierungspartnern zu einer transparenten 
Rechnungsstellung verpflichtet. 
2 In den Heimen sind die verrechneten Kostenanteile insbesondere 
für folgende Leistungsbereiche separat auszuweisen: 
a) Hotellerie und allgemeine Grundleistungen; 
b) Pflege im Sinne des KVG; 
c) andere Betreuungsleistungen;  
d) weitere individuell beanspruchte Leistungen. 
3 Die Betreuungsleistungen können im Rahmen von aufwandge-
recht differenzierten Pauschalen verrechnet werden.  
4 Zur Sicherung des Tarifschutzes gemäss Art. 44 KVG kann der 
Regierungsrat für die Betreuungspauschalen maximal zulässige 
Obergrenzen festlegen. 

Leistungsver-
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5 Die Kantons- und Gemeindebeiträge an die Kosten der Pflege 
sind direkt zwischen den Leistungserbringern und dem Kanton 
bzw. der zuständigen Gemeinde abzurechnen. Eine Verrechnung 
gegenüber den Versicherten bzw. den Versicherern ist ausge-
schlossen. 

Art. 10 
1 Der Kanton und die Gemeinden finanzieren die Restkosten der 
Pflege gemäss Art. 25a KVG in den in ihrer Zuständigkeit liegen-
den Leistungsbereichen gemäss Art. 2 und 3 dieses Gesetzes. 
2 Sie unterstützen die von ihnen im Sinne von Art. 2 bzw. Art. 6 die-
ses Gesetzes beauftragten Leistungserbringer mit weiteren Beiträ-
gen, soweit eine kostendeckende Finanzierung über Tarife, Gebüh-
ren und andere Beiträge nicht möglich oder aus Gründen der sozia-
len Zugänglichkeit nicht erwünscht ist. 
3 Bei Organisationen der Hilfe und Pflege zu Hause mit kommuna-
len Leistungsaufträgen finanzieren die Gemeinden zumindest 40 
Prozent der anrechenbaren Personalkosten (inkl. entsprechende 
Kostenanteile bei Aufträgen an Dritte). 

Art. 10a 
1 Bei Pflege im Heim sowie bei ambulanter Pflege durch Anbieter 
mit oder ohne Leistungsauftrag der Gemeinden können die ge-
pflegten Personen im Rahmen der bundesrechtlichen Vorgaben 
gemäss Art. 25a Abs. 5 KVG zur Mitfinanzierung herangezogen 
werden. 
2 Für die Pflege von Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 
18. Altersjahr werden keine Kostenbeiträge der Betroffenen erho-
ben.

Art. 10b 
1 Bei Anbietern mit Leistungsauftrag des Kantons sowie bei zuge-
lassenen Leistungsanbietern ohne vertraglichen Auftrag eines öf-
fentlichen Gemeinwesens legt der Regierungsrat die nötigen Bei-
träge zur Restfinanzierung der Pflege auf deren Antrag hin fest. 
2 Die Festlegung erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Kriterien un-
ter Berücksichtigung der von den Leistungsanbietern nachgewie-
senen Kosten, der qualitativen Besonderheiten der erbrachten 
Leistungen, der Referenzkosten anderer Anbieter sowie der zuläs-
sigen Beiträge der Versicherer und der Versicherten. 
3 Bei Organisationen der ambulanten Pflege mit kommunalen Leis-
tungsaufträgen erfolgt die Restfinanzierung im Rahmen der Beiträ-
ge gemäss Art. 10 Abs. 3. 

Beiträge des 
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4 Für Heime mit kommunalen Leistungsaufträgen legt der Regie-
rungsrat Richtwerte fest, die im Normalfall bei wirtschaftlicher Be-
triebsführung eine kostendeckende Restfinanzierung der Pflege si-
chern. Die Richtwerte werden jährlich überprüft und bei Bedarf den 
veränderten Verhältnissen angepasst. 
5 Bei Heimen und Organisationen mit höheren Kosten ist die Finan-
zierungslücke durch Zusatzbeiträge der auftraggebenden Gemein-
den zu schliessen. Die Vertrags- bzw. Trägergemeinden regeln die 
Einzelheiten. 

Art. 10c 
1 Die Zulassung zur stationären Akut- und Übergangspflege im 
Sinne von Art. 25a Abs. 2 KVG setzt einen entsprechenden Leis-
tungsauftrag des Kantons voraus. 
2 Die ambulante Akut- und Übergangspflege wird primär durch Or-
ganisationen mit Leistungsauftrag der Gemeinden im Rahmen der 
Hilfe und Pflege zu Hause wahrgenommen. 
3 Der Kanton kann nach Anhörung der betroffenen Gemeinden wei-
tere Organisationen zulassen, wenn sie den mit der Aufgabe ver-
bundenen besonderen Qualitätsansprüchen genügen und eine ho-
he Notfallbereitschaft garantieren können. 

Art. 10d 
1 Die Zuständigkeit für die Restfinanzierung der Pflege in den Leis-
tungsbereichen gemäss Art. 3 dieses Gesetzes (Heime und Pflege 
zu Hause) liegt grundsätzlich bei der Wohnsitzgemeinde der betrof-
fenen Person. Massgeblich ist der steuerrechtliche Wohnsitz. 
2 Der Heimeintritt einer pflegebedürftigen Person begründet keinen 
Wohnsitzwechsel. 

Art. 10e 
1 Bei pflegebedürftigen Personen, denen innert zumutbarer Frist 
kein geeigneter Platz in einem Vertragsheim der Gemeinde ange-
boten werden kann und die deshalb eine andere geeignete Einrich-
tung beanspruchen, vergütet die Gemeinde die für die entspre-
chende Einrichtung festgelegten Restkosten der Pflege. Zudem si-
chert sie eine finanzielle Gleichstellung der betroffenen Person mit 
den Einwohnern der Standortgemeinde durch die Übernahme all-
fälliger Taxzuschläge für Auswärtige. 
2 Bei Personen, die aus anderen Gründen ein Heim beanspruchen, 
mit dem die Gemeinde keinen Vertrag abgeschlossen hat, bleibt 
die Beitragspflicht der Gemeinde auf die Richtwerte gemäss Art. 
10b Abs. 4 dieses Gesetzes begrenzt. Die Finanzierung allfälliger 
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Gemeinde 
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men ohne Leis-
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darüber hinaus gehender Restkosten der Pflege ist Sache des 
Heimträgers. 
3 Heime, die eine Person aus einer Gemeinde, mit der kein Vertrag 
besteht, aufnehmen, klären die Finanzierung mit der Wohngemein-
de vor dem Heimeintritt im Rahmen eines Kostengutspracheverfah-
rens. Bei dringlichen Aufnahmen ist das Kostengutsprachegesuch 
innert längstens 14 Tagen nach dem Heimeintritt nachzureichen. 
4 Kann einer Person, bei der eine Beitragspflicht der Gemeinde im 
Sinne von Abs. 1 besteht, nachträglich ein geeigneter Betreuungs-
platz in einem Vertragsheim der Gemeinde angeboten werden, ist 
eine für die betroffene Person und die erstbetreuende Institution 
zumutbare Karenzfrist zu beachten. 

Art. 11 
1 Bei Betreuung in den Spitäler Schaffhausen übernimmt der Kan-
ton die Restkosten der Pflege  
a) bei der stationären Akut- und Übergangspflege im Sinne von 

Art. 25a Abs. 3 KVG während einer gegenüber dem Bundes-
recht erweiterten Dauer bis zu 60 Tagen; 

b) bei Personen, die aufgrund von Behinderungen, Unfällen oder 
chronischen Erkrankungen vor Erreichen des 70. Altersjahres 
dauerhaft pflegebedürftig wurden. 

2 Bei anderen Pflegepatientinnen und -patienten der Spitäler 
Schaffhausen beteiligen sich die Gemeinden nach den Grundsät-
zen von Art. 10e an den Kosten. Bei Personen, die primär im Rah-
men der Akut- und Übergangspflege aufgenommen werden, gilt der 
61. Pflegetag sinngemäss als Heimeintrittstag. 
3 Bei Personen in der Zuständigkeit der Gemeinden, die in den Spi-
tälern Schaffhausen gepflegt werden, weil kein geeigneter Platz in 
einem Vertragsheim der Gemeinde verfügbar ist, übernehmen die 
Gemeinden die vom Regierungsrat festgesetzten Restkosten der 
Pflege bis zu einem Höchstwert von 120 % der Richtwerte gemäss 
Art. 10b Abs. 4. In anderen Fällen zahlen die Gemeinden die ge-
nannten Richtwerte ohne Zuschlag. 

Art. 12 Abs. 2 und 5 
2 Anrechenbar sind folgende Aufwendungen der Gemeinden: 
a) Betriebsbeiträge an Organisationen und Heime mit Leistungs-

aufträgen gemäss Art. 6 dieses Gesetzes; 
b) analoge Aufwendungen der Gemeinden durch die ungedeckten 

Betriebskosten eigener Heime und Dienste; 
c) Beiträge an die Restfinanzierung der Pflege durch weitere Leis-

tungsanbieter im Sinne von Art. 10 ff. dieses Gesetzes. 
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darüber hinaus gehender Restkosten der Pflege ist Sache des 
Heimträgers. 
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besteht, aufnehmen, klären die Finanzierung mit der Wohngemein-
de vor dem Heimeintritt im Rahmen eines Kostengutspracheverfah-
rens. Bei dringlichen Aufnahmen ist das Kostengutsprachegesuch 
innert längstens 14 Tagen nach dem Heimeintritt nachzureichen. 
4 Kann einer Person, bei der eine Beitragspflicht der Gemeinde im 
Sinne von Abs. 1 besteht, nachträglich ein geeigneter Betreuungs-
platz in einem Vertragsheim der Gemeinde angeboten werden, ist 
eine für die betroffene Person und die erstbetreuende Institution 
zumutbare Karenzfrist zu beachten. 

Art. 11 
1 Bei Betreuung in den Spitäler Schaffhausen übernimmt der Kan-
ton die Restkosten der Pflege  
a) bei der stationären Akut- und Übergangspflege im Sinne von 

Art. 25a Abs. 3 KVG während einer gegenüber dem Bundes-
recht erweiterten Dauer bis zu 60 Tagen; 

b) bei Personen, die aufgrund von Behinderungen, Unfällen oder 
chronischen Erkrankungen vor Erreichen des 70. Altersjahres 
dauerhaft pflegebedürftig wurden. 

2 Bei anderen Pflegepatientinnen und -patienten der Spitäler 
Schaffhausen beteiligen sich die Gemeinden nach den Grundsät-
zen von Art. 10e an den Kosten. Bei Personen, die primär im Rah-
men der Akut- und Übergangspflege aufgenommen werden, gilt der 
61. Pflegetag sinngemäss als Heimeintrittstag. 
3 Bei Personen in der Zuständigkeit der Gemeinden, die in den Spi-
tälern Schaffhausen gepflegt werden, weil kein geeigneter Platz in 
einem Vertragsheim der Gemeinde verfügbar ist, übernehmen die 
Gemeinden die vom Regierungsrat festgesetzten Restkosten der 
Pflege bis zu einem Höchstwert von 120 % der Richtwerte gemäss 
Art. 10b Abs. 4. In anderen Fällen zahlen die Gemeinden die ge-
nannten Richtwerte ohne Zuschlag. 

Art. 12 Abs. 2 und 5 
2 Anrechenbar sind folgende Aufwendungen der Gemeinden: 
a) Betriebsbeiträge an Organisationen und Heime mit Leistungs-

aufträgen gemäss Art. 6 dieses Gesetzes; 
b) analoge Aufwendungen der Gemeinden durch die ungedeckten 

Betriebskosten eigener Heime und Dienste; 
c) Beiträge an die Restfinanzierung der Pflege durch weitere Leis-

tungsanbieter im Sinne von Art. 10 ff. dieses Gesetzes. 
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5 Bei kommunalen Heimen, deren Investitionen über die Investiti-
onsrechnungen der Gemeinden finanziert werden, können die fol-
genden mit der Anlagenutzung zusammenhängenden Kosten in 
der Heimrechnung ausgewiesen und an die Gemeindebeiträge an-
gerechnet werden: 
a) Abschreibungen von Investitionen der Trägergemeinden; 
b) Zinsen auf den nicht abgeschriebenen Investitionen; 
c) bedarfsgerechte Einlagen in zweckgebundene Erneuerungs-

fonds bei Heimen, deren Investitionen vollständig abgeschrie-
ben sind. 

Art. 14 Abs. 4 
4 Bei Personen, die vor dem 1. Januar 2009 in ein Heim eingetreten 
sind, liegt die Zuständigkeit für die Finanzierung der Restkosten der 
Pflege bei jener Gemeinde, in der die betroffene Person im Jahre 
2008 ihren steuerrechtlichen Wohnsitz hatte. 

Art. 15 Abs. 2 
Aufgehoben 

II.
1 Das Dekret über die Ausrichtung von Beiträgen an Alters- und 
Pflegeheime vom 21. August 1995 wird aufgehoben. 
2 Das Dekret über die Ausrichtung von Beiträgen für Schaffhauser 
Kantonseinwohner in ausserkantonalen Krankenanstalten vom 
20. November 1967 wird aufgehoben. 
3 Das Dekret über die Taxen der kantonalen Spitäler Schaffhausen 
vom 28. November 2005 wird aufgehoben. 

III.
1 Dieses Gesetz untersteht dem Referendum.  
2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Dieses Gesetz ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kan-
tonale Gesetzessammlung aufzunehmen. 

Schaffhausen, 20. September 2010 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: 
 Patrick Strasser 

 Die Sekretärin: 
 Erna Frattini 

Änderung bis-
herigen Rechts 




